
 
 

Änderung der Zulassungsrichtlinie für den Weihnachtsmarkt der Stadt Mainz vom 
25.03.2015 

 
§1 

 
Ziffer II. 1 c wird wie folgt geändert: 
 
„Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit nach Maßgabe der beiliegenden Anlage,“ 
 
 

§2 
 

Ziffer II. 3 wird wie folgt geändert: 
 
Satz 1 wird hinzugefügt: 
 
„Weitere Informationen und Unterlagen, beispielsweise ein aktueller 
Gewerbezentralregisterauszug im Original oder Kopie, können durch die Stadt Mainz im Zuge 
des Auswahlverfahrens bei Bedarf nachträglich angefordert werden.“ 
 

§3 
 
Ziffer III. wird wie folgt geändert: 
 
als Satz 2 wird hinzugefügt: 
 
„Gleiches gilt für Informationen und Unterlagen, welche die Stadt Mainz im Zuge des 
Auswahlverfahrens von den Bewerbern nach Ziffer II 3 Satz 1 nachträglich angefordert hat.“ 
 
Bisheriger Satz 2 wird Satz 3: 
 
„Eine Verpflichtung zur Nachforderung besteht nicht.“ 
 

§4 
 
Ziffer VI wird wie folgt geändert: 
 
Als Sätze 2 und 3 werden hinzugefügt: 
 
„Es wird klargestellt, dass die Eignung der Bewerber von der Stadt Mainz jederzeit bis zum 
Abschluss des Auswahlverfahrens überprüft werden kann. Ungeeigneten Bewerbern darf eine 
Zulassung nicht erteilt werden.“ 
 
 

§5 
Inkrafttreten 

 
Diese Zulassungsrichtlinie tritt am Tag nach ihrer ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 


